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Zürich, 13. Dezember 2024 

Anpassungen für naturemade und naturemade star Stromprodukte ab 2027 

 

Sehr geehrte naturemade-Lizenznehmende  

Mit Inkrafttreten der revidierten Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkenn-

zeichnung (HKSV) per 1.1.2027 wird die Stromkennzeichnung von bisher jahresscharf auf quartalsscharf 

umgestellt. Dies bedeutet, dass für den in einem Kalenderquartal gelieferten Strom künftig nur HKN ver-

wendet werden können, die im gleichen Quartal für die Stromproduktion ausgestellt wurden.  

Dem VUE ist es ein Anliegen, seinen Lizenznehmenden frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Zusam-

men mit einer eigens dafür eingesetzten Arbeitsgruppe hat die Geschäftsstelle VUE einen Lösungsvor-

schlag erarbeitet. Die Anpassung ist breit abgestützt und wurde mit 22 Lizenznehmenden von 

Lieferlizenzen besprochen und von diesen gutgeheissen. Es wurde insbesondere begrüsst, dass mit der 

Schaffung von mehr Flexibilität bei der Produktzusammensetzung einer möglichen Knappheit an natu-

remade (star) HKN in den Quartalen 1 und 4 begegnet wird. 

Die vom VUE Vorstand genehmigten Änderungen sind in den per 1.1.2025 gültigen Zertifizierungsrichtli-

nien (inkl. Richtlinie Ökofonds) festgehalten und damit verbindlich. Es ist dem Vorstand jedoch bewusst, 

dass im aktuell sehr dynamischen regulatorischen Umfeld die Offenheit für weitere Anpassungen wichtig 

ist. Insbesondere die Auswirkungen der im November 2024 kommunizierten Stromversorgungsverord-

nung und den darin enthaltenen neuen Vorgaben für die Grundversorgung sind noch nicht abschliessend 

bekannt. 

Bevor nachfolgend die wichtigsten Änderungen ab 2027 erläutert werden, möchte der VUE seine Partner 

dazu aufrufen, die naturemade (star) Zertifizierung zusätzlicher Stromproduktionsanlagen zu prüfen. 

Dadurch kann die Liquidität von naturemade (star) HKN im Strommarkt ab 2027 erhöht und der Bedarf 

nach der neuen Flexibilitätslösung reduziert werden. 

 

Wichtigste Änderungen an naturemade (star) Stromprodukte ab 1.1.2027 

Flexibilisierungsmöglichkeit für kennzeichnungspflichtige Stromprodukte 

Die Anpassung umfasst folgende Kernelemente für kennzeichnungspflichtige Stromprodukte: 

naturemade star Stromprodukte 

- Im Jahresdurchschnitt können maximal 20% erneuerbare HKN integriert werden, welche nicht 

aus naturemade star zertifizierten Produktionsanlagen im In- und Ausland stammen. 

- Wird geförderter Strom in das Produkt integriert, ist dieser Bestandteil der 20%.  

- Die Fondsabgabe muss für jede kWh des an Endkund:innen verkauften Stromproduktes geleistet 

werden - auch für den Anteil, der nicht in naturemade star Produktionsanlagen erzeugt wurde. 

- Es ist keine Fondsabgabe auf den Anteil geförderter Strom fällig (ausser, wenn dieser mit natu-

remade star oder anderen erneuerbaren HKN überdeckt wird). 

naturemade 1 - 3 Punkte Stromprodukte  

- Im Jahresdurchschnitt können maximal 20% erneuerbare HKN integriert werden, welche nicht 

aus naturemade zertifizierten Produktionsanlagen im In- und Ausland stammen. 

- Wird geförderter Strom in das Produkt integriert, ist dieser Bestandteil der 20%. 
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- Der naturemade star-Mindestanteil muss in jedem Fall eingehalten werden, d.h. es können nur 

naturemade 0 Punkte HKN durch andere erneuerbare HKN ersetzt werden. 

- Die Fondsabgabe für den naturemade star-Anteil muss in jedem Fall geleistet werden. 

      

Abbildung 1: Flexibilisierung der Zusammensetzung der naturemade (star) Stromprodukte ab 2027 im Jahresdurchschnitt. 

 

 

    

Abbildung 2: Exemplarische Zusammensetzung von naturemade und naturemade star Stromprodukten über die vier Quartale 
2027 und eine Flexibilisierung der Zusammensetzung im Jahresdurchschnitt. Die Flexibilität muss nicht ausgenutzt werden. 

 

Flexibilisierungsmöglichkeit für nicht-kennzeichnungspflichtige Stromprodukte 

Eine analoge Flexibilisierung ist neu auch für nicht-kennzeichnungspflichtige naturemade und natu-

remade star Stromprodukte möglich, wenn diese ein kennzeichnungspflichtiges Stromprodukt aufwerten 

und annähernd den gesamten Jahresstromverbrauch eines Kunden resp. einer Kundin abdecken (soge-

nannte Pauschalmengen). Für diese Produkte gilt: 

- Die naturemade resp. naturemade star HKN werden quartalsweise geliefert. Die Quartalsmengen 

orientieren sich an einem realistischen Verbrauchsprofil wie z.B. der Grundversorgung. 

- naturemade star Produkte enthalten im Jahresdurchschnitt maximal 20% erneuerbare HKN, die 

nicht aus naturemade star-zertifizierten Produktionsanlagen stammen. 

- naturemade 1 - 3 Punkte Produkte enthalten im Jahresdurchschnitt maximal 20% erneuerbare 

HKN, die nicht aus naturemade-zertifizierten Produktionsanlagen stammen. 
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- Diese maximal 20% erneuerbaren HKN können durch eine bestehende vollständig erneuerbare 

kennzeichnungspflichtige Stromlieferung abgedeckt werden, sofern die naturemade oder natu-

remade star zertifizierte Lieferung ein solches Stromprodukt überdeckt. 

Für Produkte, welche lediglich die Abdeckung eines Teilstromverbrauchs (z.B. eines Geräts oder eines 

Elektrofahrzeugs) eines Kunden bezwecken (sogenannte Tranchenmengen), wird keine quartalsweise ge-

fordert, sondern weiterhin eine jährliche Zeitgleichheit akzeptiert. Im Gegenzug gelten die oben vorge-

stellten Flexibilitäten nicht für jene Produkte. Das heisst, diese Tranchenmengen müssen weiterhin 

ausschliesslich mit HKN aus naturemade, naturemade star resp. naturemade resources star zertifizierten 

Anlagen gedeckt werden. 

 

Verwendungszwecke der Ökofondsmittel: 

Die Verwendungszwecke der Ökofondsmittel aus nicht naturemade star zertifizierten Anlagen sind ana-

log zu den Verwendungsmöglichkeiten aus naturemade star zertifizierten Anlagen definiert. Das bedeutet 

zum einen, dass HKN aus nicht naturemade star zertifizierten NEE-Produktionsanlagen (PV, Wind, Bio-

masse, Trinkwasserkraft) analog zu den Vorgaben für naturemade star NEE zu verwenden sind. Zum an-

deren werden HKN aus nicht naturemade star zertifizierter Wasserkraft wie Fondsmittel aus naturemade 

star zertifizierter Wasserkraft behandelt. Die Details zu den Verwendungsmöglichkeiten sind in der Richt-

linie «naturemade Ökofonds» festgehalten (die angepassten Richtlinien stehen ab 2025 auf der Website 

zum Download zur Verfügung). 

 

Mindestquote für naturemade 1 – 3 Punkte Stromprodukte (2025-2029): 

Zusammen mit der Flexibilisierungsmöglichkeit wurden die Mindestquoten für naturemade 1 – 3 Punkte 

Stromprodukte für die Jahre 2025 bis 2029 festgesetzt und in den Zertifizierungsrichtlinien ergänzt: 

 

 

Kommunikation gegenüber den Endkundinnen und Endkunden: 

Die Lizenznehmenden und der VUE sind für die verständliche und korrekte Kommunikation der Zusam-

mensetzung der zertifizierten Stromprodukte gegenüber der Endkundschaft verantwortlich. Das VUE-

Gremium «Lenkungsausschuss Kommunikation» und die Geschäftsstelle VUE wurden vom Vorstand be-

auftragt, bis Ende Q1 2025 eine Vorlage für eine solche Kommunikation zu den neuen Produktanforderun-

gen und deren Mehrwert zu erarbeiten. Diese Kommunikationsvorlage werden wir anschliessend allen 

Lizenznehmenden zur freiwilligen Nutzung zustellen.   

 

 

Freundliche Grüsse 

Pascal Steingruber 

Geschäftsführer VUE 


